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1. Definitionen 

Die Begriffe in den AGB und der Datenschutzerklärung gelten auch für die vorliegenden Nutzungsbedingungen. 

Darüber hinaus werden die nachfolgend verwendeten Begriffe wie folgt definiert (nachfolgend fett): 

AGB AGB sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ricardo.ch AG sowie das 

damit geltende Gebührenreglement, die Datenschutzerklärung und die Verbotsliste 

sowie weitere allfällig anwendbare Reglemente, die auf der Anwendung der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen inklusive dieser Schnittstellen-

Nutzungsbedingungen. 

Schnittstelle Die von ricardo.ch angebotene technische Schnittstelle (inkl. z.B. Plug-in) für den 

Zugang zur Datenbank der Plattformen www.ricardo.ch und www.autoricardo.ch. 

Applikation Mit Applikation werden die von ricardo.ch angebotenen Dienste bezeichnet, die 

durch den Partner mittels Zugang über die Schnittstelle genutzt werden können 

und gemäss diesen Nutzungsbedingungen genutzt werden dürfen. 

Calls Calls bezeichnet die Schnittstellen-Aufrufe. 

Daten 

 

Mit Daten sind Informationen über die Mitglieder und die Transaktionen gemeint, 

welche ricardo.ch in ihrer einem Dienst zugrundeliegenden Datenbank 

transaktionsspezifisch speichert und die dem Partner zugänglich sind. Darunter 

befinden sich auch Personendaten.  

Dokumentation 

 

Die unter https://ws.ricardo.ch/RicardoApi/documentation/index.aspx aufgeführte 

Dokumentation für die Schnittstelle. 

Beauftragter Als Beauftragter gilt jede natürliche oder juristische Person, der ricardo.ch die 

Nutzung der Schnittstelle nicht vertraglich eingeräumt hat, jedoch vom Partner 

beauftragt wurde, wie z.B. Dienstleister und Programmierer. Ebenfalls als 

Beauftragte gelten mit dem Partner verbundene Unternehmen. 

Dritte Als Dritte gilt jede natürliche oder juristische Person, die nicht berechtigt ist, die 

Schnittstelle zu nutzen, weil sie diesen Nutzungsbedingungen gegenüber 

ricardo.ch nicht zugestimmt hat bzw. nicht von einem Partner beauftragt wurde. 

Informationen Informationen sind Daten, vertrauliche Informationen und sonstige 

Informationen. 

Service-Provider Der oder die Service-Provider stellt/stellen den Verkäufern zur Entlastung ihrer 

Applikationen eine zusätzliche Schicht in einer komplexeren Software-Struktur zur 

Verfügung, welche die Zugriffsmechanismen via Schnittstelle auf die Plattformen 

von ricardo.ch vereinfacht. Der Service-Provider ist ein Mitglied und 

Vertragspartner von ricardo.ch. Gegenüber dem Verkäufer richtet sich sein 

Verhältnis gemäss Ziff. 2.3 dieser Nutzungsbedingungen. 

  

http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Docs/downloads_pdf_de/AGB_DE.pdf
http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Medienbereich/web/Gebuehrenreglement_DE.pdf
http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Docs/downloads_pdf_de/Datenschutzerklaerung_DE.pdf
http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Docs/downloads_pdf_de/Verbotsliste_DE.pdf
https://ws.ricardo.ch/RicardoApi/documentation/index.aspx
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Mitglied Mitglied ist eine natürliche oder juristische Person gemäss Ziff. 1.4.1 der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Partner Der Partner ist ein Mitglied, das i) als Verkäufer tätig ist und welcher beabsichtigt, 

Waren mittels Anbindung an die Schnittstelle über die Plattform zu verkaufen oder 

ein ii) Service-Provider. 

Plattform(en) Unter Plattform(en) werden die von ricardo.ch in der Schweiz betriebenen 

Marktplätze unter www.ricardo.ch und www.autoricardo.ch verstanden. 

sonstige Inhalte Sonstige Inhalte sind diverse Informationen und Inhalte, welche ricardo.ch auf 

ihrer Plattform zugänglich macht und nicht Daten darstellen. 

Verkäufer Der Verkäufer ist ein Mitglied, der durch eine eigene Anbindung oder durch einen 

Service-Provider die Schnittstelle nutzt. 

vertrauliche 

Informationen 

Als vertrauliche Informationen von ricardo.ch gelten insbesondere Daten, Token, 

Passwörter, Dokumentationen, Produktinformationen, Know-how, Schnittstellen, 

Source Code etc., die dem Partner gleich über welches Medium oder Schnittstelle 

oder sonst wie direkt oder indirekt zur Kenntnis gebracht werden, die nicht öffentlich 

sind oder die als vertraulich bezeichnet werden. 

2. Einleitung 

2.1. Geltung 

Diese Nutzungsbedingungen, die AGB und die Dokumentation regeln die Rechte und Pflichten zwischen der 

ricardo.ch AG, General-Guisan-Strasse 8, Postfach 4636, 6304 Zug, Schweiz (nachfolgend „ricardo.ch“) und dem 

Partner zur Nutzung der Schnittstelle(n) zu den Plattformen. 

Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Partners im Zusammenhang mit der Nutzung der Schnittstelle 

werden ausdrücklich wegbedungen. Bei Widersprüchen zwischen diesen Schnittstellen-Nutzungsbedingungen und den 

AGB gehen diese Schnittstellen-Nutzungsbedingungen den AGB vor.  

2.2. Vertragsabschluss 

Der Vertrag zwischen ricardo.ch und dem Partner über die Nutzung der Schnittstelle(n) wird ausschliesslich 

elektronisch über die Webseite www.ricardo.ch abgeschlossen. Der Partner muss sich dazu als Mitglied gemäss Ziff. 

2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und als Partner unter http://www.ricardo.ch/interface/de-ch/anmelden.aspx 

registrieren und diesen Nutzungsbedingungen zustimmen.  

2.3. Beauftragte 

Zieht der Partner für die technische Umsetzung der Integration der Schnittstelle einen Beauftragten hinzu, so 

handelt dieser gegenüber ricardo.ch ausschliesslich im Namen und im Auftrag des Partners.  

http://www.ricardo.ch/interface/de-ch/anmelden.aspx
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Der Verkäufer kann die standardisierten Dienste von Service-Providern nutzen. Im Zusammenhang mit einzelnen 

Transaktionen von Verkäufern handelt der Service-Provider als Beauftragter des Verkäufers. Dies gilt auch, wenn 

Dienste des Service-Providers und/oder des Beauftragten durch ricardo.ch vermittelt wurden (wie z.B. die Magento 

Extension). Der Service-Provider ist verpflichtet, dem Verkäufer offen zu legen, wie weit die Beauftragung hinsichtlich 

der Autorisierung des Service-Providers geht (z.B. kein Zugriff auf Stammdaten). 

Der Partner verpflichtet sich, dem Beauftragten diese Nutzungsbedingungen zur Kenntnis zu bringen sowie 

aufzuerlegen. Der Service-Provider, der den Vertrag mit ricardo.ch in seinem Namen abschliesst, verpflichtet sich, 

diese Nutzungsbedingungen dem Verkäufer zur Kenntnis zu bringen.  

3. Vertragsgegenstand 

ricardo.ch stellt dem Partner eine Schnittstelle gemäss der Dokumentation für den elektronischen Datenaustausch 

mit den Plattformen zur Verfügung. Die Schnittstelle ermöglicht es, einfach Informationen mit dem Partner 

ausserhalb der Firewall von ricardo.ch auszutauschen.  

Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugriff, die Nutzung, die Wiedergabe und die Speicherung der 

transaktionsrelevanten Informationen, die dem Partner mittels Schnittstelle von den Plattformen und der 

zugrundeliegenden Datenbanken zur Kenntnis gelangen, sowie den Umfang der Nutzung der Schnittstelle. Service-

Provider haben leicht eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten der Plattformen von ricardo.ch. 

4. Rechte und Pflichten des Partners 

4.1. Nutzungsrecht 

Der Partner erhält ein nicht ausschliessliches, unentgeltliches, auf die Vertragsdauer beschränktes, nicht unter-

lizenzierbares, nicht übertragbares und unter Vorbehalt dieser Bestimmungen gewährtes Recht auf Zugang und 

Nutzung der von ricardo.ch zur Verfügung gestellten Schnittstelle. Der technische Umfang der derzeitigen 

Nutzungsmöglichkeiten der Schnittstelle ergibt sich aus der technischen Dokumentation.  

4.2. Zugriff 

Der Zugriff bzw. die Authentifizierung auf die Schnittstelle erfolgt mit dem Token. Den Token muss der Verkäufer 

durch den Partnership-Key und das ricardo.ch-Login (Benutzername + Passwort) bei ricardo.ch generieren lassen. 

Ändert sich das Passwort oder ist der Token abgelaufen, ist ein neuer Token zu generieren.   

4.3. Implementation und Abnahme  

Nach Erhalt des Tokens wird dem Partner der Zugriff auf die Beta-Umgebung freigeschaltet. Ist das Testen auf der 

Beta-Umgebung erfolgreich abgeschlossen, schaltet ricardo.ch den Partner für die Produktiv-Umgebung frei. 

ricardo.ch bietet bei der Implementation dem Partner nach Möglichkeit Unterstützung (vgl. Ziff. 5.2). 

4.4. Zulässige Nutzung der Schnittstelle 

Der Partner darf die Schnittstelle einzig für den Datenaustausch mit den Plattformen gemäss den Bestimmungen 

dieser Nutzungsbedingungen und der Dokumentation von ricardo.ch nutzen.  
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4.5. Unzulässige Nutzungen 

Unzulässig ist eine Nutzung der Schnittstelle insbesondere, aber nicht abschliessend, für die Zwecke 

- dass von einem Verkäufer mehr als 5000 (fünftausend) Calls pro Tag oder von einem Service-Provider 

mehr als 100'000 (hunderttausend) Calls pro Tag abgerufen werden; 

- von durch ricardo.ch nicht autorisierten Informations-Abfragen oder Änderungen an Informationen 

vorzunehmen, welche nicht für eine Veröffentlichung notwendig sind; 

- der Veröffentlichung von Informationen, die von ricardo.ch nicht oder in einer nicht dazu bestimmten Art und 

Weise gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht werden dürften. Dies betrifft 

insbesondere Statistiken über die Nutzung der Plattform im Allgemeinen und durch einzelne Mitglieder oder 

Kategorien von Mitgliedern, Informationen über erweiterte Einträge, die Anzahl oder der Umfang der 

Verkäufe über die Plattform, Informationen zur Performance der Plattform und/oder der Schnittstelle und 

durchschnittliche Verkaufspreise für bestimmte oder alle Kategorien von Verkäufen sowie auch Anbindungen 

an jegliche Art von Preisvergleichsmaschinen; 

- einem Service-Provider, einem Beauftragten und/oder einem Dritten Zugang zur Schnittstelle zu 

ermöglichen, sofern diese gegenüber ricardo.ch diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert haben, 

- des Adresshandels oder irgendwelcher Werbung an Mitglieder ausserhalb der Plattform; 

- der Übertragung von belästigenden oder schädigenden Mitteilungen an die Mitglieder von ricardo.ch (Spam, 

Drohungen etc.) ; 

- die eine Gefahr der Beeinträchtigung des Rufes von ricardo.ch mit sich bringen; 

- die einen Straftatbestand erfüllen (z.B. Betrug, Warenfälschungen, etc.); 

- der Informationsbeschaffung mittels Technologien, die darauf abzielen, die Informationen von den 

Plattformen und zugrundeliegenden Datenbanken gesamthaft, insbesondere aber nicht abschliessend mittels 

Skripten, Crawlern, Spidern oder anderen manuellen oder automatisierten Mechanismen, Devices und/oder 

Software herunterzuladen und für eigene kommerzielle Aktivitäten zu nutzen, die nicht den Verkauf über die 

Plattformen zum Inhalt haben; oder 

- die sonst wie eine Verletzung dieser Schnittstellen-Nutzungsbedingungen und/oder der AGB darstellen. 

4.6. Datensicherheit 

4.6.1 Technische und administrative Massnahmen 

Der Partner ist insbesondere verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, i) dass seine Datenverarbeitungssysteme, 

Applikationen und Daten, die durch die Schnittstelle erreichbar sind, ausreichend gegen unberechtigte Zugriffe 

Dritter (auch allenfalls über die Systeme von ricardo.ch) geschützt sind, ii) und auch von diesen aus keine schädlichen 

Angriffe oder Informationen (z.B. Malware und Viren) auf die Plattform, Applikation, Daten und vertraulichen 

Informationen von ricardo.ch erfolgen können, indem er sämtliche in seinem Machtbereich liegenden Vorkehrungen 

zur Sicherheit der Informationen, die ihm im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen zugehen, durch 

angemessene technische und organisatorische Massnahmen entsprechend dem Stand der Technik trifft.  
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4.6.2 Datenintegrität 

Sofern für die vertraglichen Zwecke der Nutzung der Schnittstelle eine Veröffentlichung von Daten und/oder 

sonstigen Inhalten erfolgt, muss die Veröffentlichung inhaltlich so erfolgen, wie dies auch unmittelbar auf der 

Plattform geschehen würde. Umgekehrt garantiert der Partner, dass unter Nutzung der Schnittstelle an ricardo.ch 

übermittelte Daten in unveränderter Form, d.h. so wie von ihm eingegeben oder vom Mitglied eingegeben oder vom 

System erfasst, übermittelt werden.  

4.6.3 Beschränkung und Sicherstellung des Zugangs zu Informationen 

Der Partner trifft ausserdem die geeigneten Massnahmen, damit nur jene Mitarbeiter über die Schnittstelle Zugang zu 

den Daten erhalten, die dies für ihre Tätigkeit innerhalb der Organisation des Partners und im Rahmen der zulässigen 

Nutzung der Schnittstelle benötigen. 

Der Partner ist verpflichtet, insbesondere die Zugangsdaten (ricardo.ch Login, Partnership-Key und Token) sicher 

aufzubewahren. Für das ricardo.ch-Login darf kein triviales Passwort gewählt werden. Das ricardo.ch-Login darf nicht 

an Service-Provider, Beauftragte oder Dritte weitergegeben oder bekanntgegeben werden. 

4.7. Mitteilungspflicht infolge Störung der Schnittstellen-Nutzung 

Im Falle jedweder Funktionsstörung der Schnittstelle und/oder der Plattform, wird der Partner dies ricardo.ch 

unverzüglich unter Angabe der näheren Umstände der Funktionsstörung und/oder des Angriffs und der konkreten 

Auswirkungen und möglichen Ursachen mitteilen sowie die zur Behebung notwendigen und geeigneten Schritte 

ergreifen. Dies betrifft insbesondere erhebliche Einschränkungen des Datentransfers, wie technische Probleme bei 

Transaktionen und sonstigen Funktionalitäten auf der Plattform oder anderweitige Disfunktionalitäten sowie bei 

Verdacht, dass die IT-Applikationen des Partners von Dritten gehackt oder mit Malware, Viren oder dergleichen 

infiziert wurden. Für die Mitteilung wird der Partner auf qualifizierte Mitarbeiter zurückgreifen. 

5. Rechte und Pflichten von ricardo.ch 

5.1. Gewährung der Nutzung der Schnittstelle 

ricardo.ch räumt dem Partner ein Nutzungsrecht auf Zugang gemäss Ziffer 4.1. der von ricardo.ch zur Verfügung 

gestellten Schnittstelle ein, welche den Zugriff auf die Plattformen und die dahinterliegenden Datenbanken im 

Rahmen der in Ziff. 4.1. hiervor enthaltenen Bestimmungen ermöglicht.  

ricardo.ch behält sich vor, die Nutzung der Schnittstelle dem Partner in Zukunft kostenpflichtig anzubieten. 

5.2. Schulung 

Falls vom Partner gewünscht, wird ricardo.ch den Partner nach Möglichkeit hinsichtlich der Nutzung der Schnittstelle 

und der freigegebenen Daten und Inhalte unterstützen (Produkt-Schulung und/oder Ramp-up Beratung). Umfang und 

Kosten einer solchen Schulung werden gesondert schriftlich vereinbart.  
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5.3. Massnahmen 

ricardo.ch kann bei Verdacht auf eine unzulässige (Ziff. 4.5) oder sonst wie vertragswidrige Nutzung (z.B. Verstoss 

gegen die AGB von ricardo.ch) durch den Partner oder dessen Beauftragten ohne Angabe von Gründen jederzeit 

und ohne Vorankündigung den Zugang zur Schnittstelle, der Plattform und der dahinterliegenden Datenbank ganz 

oder teilweise beschränken und den Partner nicht mehr als Mitglied zulassen. 

ricardo.ch kann den Partner auf geeignete Weise über die Unterbrechung aufmerksam machen. Massnahmen gemäss 

Ziff. 10.2 bleiben vorbehalten. 

5.4. Änderungen/Anpassungen 

ricardo.ch darf sowohl die Ausgestaltung und Struktur der Informationen auf der Plattform als auch die Schnittstelle 

und deren Funktionsweise jederzeit ändern und neueren Gegebenheiten anpassen. ricardo.ch wird den Partner 

rechtzeitig vorab über für ihn relevante Änderungen in geeigneter Weise benachrichtigen. Der Partner ist dafür 

verantwortlich, Anpassungen, die aufgrund der vorgenannten Änderungen erforderlich werden, rechtzeitig und auf 

eigene Kosten vorzunehmen. Ist der Partner mit den von ricardo.ch vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden, 

kann er diesen Vertrag an dem Tag des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos kündigen. Auf dieses Recht wird 

ricardo.ch den Partner mit der Ankündigung der Änderungen hinweisen. Über die fristlose Kündigung hinausgehende 

Ansprüche stehen dem Partner nicht zu. 

6. Immaterialgüterrechte 

Das Urheberrecht und Eigentum an der Schnittstelle, den Plattformen und der Datenbank von ricardo.ch verbleibt bei 

ricardo.ch. Der Partner darf die Schnittstelle entsprechend des eingeräumten Nutzungsrechtes nutzen. Weitere 

Rechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte an der Schnittstelle oder der Datenbank selbst, werden ihm 

damit nicht eingeräumt. Insbesondere darf der Partner die Schnittstelle nicht vervielfältigen oder öffentlich zugänglich 

machen oder sonst wie ausserhalb des Vertragszweckes kommerziell oder nicht kommerziell nutzen. Ein Anspruch auf 

Überlassung des Quellcodes der Schnittstelle besteht nicht. 

Soweit der Partner über die Schnittstelle Zugriff auf die Informationen von ricardo.ch erhält, wird ihm damit ein 

urheberrechtliches Nutzungsrecht an diesen Daten und sonstigen Inhalten nur in dem zur Erfüllung des Zweckes 

dieses Vertrages notwendigen Umfanges eingeräumt.  

Die Rechtseinräumung ist auf die Darstellung in digitaler Form in der Schweiz beschränkt. Die Rechtseinräumung 

erlischt automatisch mit Beendigung dieses Vertrages gemäss Ziff. 10 dieser Nutzungsbedingungen. Das 

Nutzungsrecht umfasst ausdrücklich nicht die Veröffentlichung in gedruckter Form (gleich welcher Art) sowie in 

anderen Medien ausserhalb des Internets.  

Der Partner ist zu einer Vervielfältigung der Daten und sonstigen Inhalte nur zum Zwecke der ordnungsgemässen 

Darstellung der Inhalte innerhalb seiner Applikation berechtigt. Eine Bearbeitung der Inhalte darf nur zum Zwecke der 

ordnungsgemässen Darstellung der Inhalte erfolgen (siehe insbesondere Ziff. 4.5). Eine inhaltliche Änderung, deren 

Übersetzung oder sonstige weitergehende Bearbeitung der Daten und/oder sonstigen Inhalte oder die 

Zusammenführung oder gemeinsame Anzeige mit den Daten und Inhalten des Verkäufers, des Service-Providers, 

deren Beauftragte und/oder sonstiger Dritter ist unzulässig. 
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7. Sachgewährleistung 

ricardo.ch stellt die Schnittstelle „as is“ zur Verfügung und übernimmt darüber hinaus keinerlei Gewährleistung, 

insbesondere aber nicht abschliessend für i) Funktionsstörungen der Schnittstelle, welche auch bei grösster Sorgfalt 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, ii) ununterbrochene Verfügbarkeit der Schnittstellen, der Plattformen 

und der ihr zugrundeliegenden Datenbanken sowie für iii) die Fehlerfreiheit und Datenintegrität der damit erzielten 

Ergebnisse und/oder für iv) Mängel der Schnittstelle, die auf nicht von ihr zu vertretende Umstände zurückzuführen 

sind. 

Im Falle von Unterhalt und Wartungen insbesondere der Schnittstelle und/oder Plattformen ist ricardo.ch berechtigt, 

die Verfügbarkeit der Schnittstelle einzuschränken oder gänzlich zu unterbrechen. In diesem Fall informiert ricardo.ch 

den Partner wenn immer möglich rechtzeitig über die eingeschränkte Verfügbarkeit.  

Treten bei der Nutzung der Schnittstelle Mängel auf, obliegt es dem Partner, die Mängel unverzüglich und in 

geeigneter Weise qualifiziert zu rügen, ansonsten sämtliche allfällige Gewährleistungsansprüche verwirkt sind.  

8. Rechtsgewährleistung 

Der Partner gewährleistet im Falle von Rechtsansprüchen von Dritten oder Mitgliedern, ricardo.ch vollumgänglich 

schadlos zu halten. 

ricardo.ch gewährleistet im Rahmen dieses Vertrages, dass sämtliche durch ricardo.ch zur Verfügung gestellten 

Informationen und urheberrechtlich geschützten Werke ricardo.ch gehören oder ricardo.ch das Recht besitzt, diese zu 

nutzen und dem Partner zur Nutzung weiterzugeben. 

9. Haftung 

9.1. Haftung von ricardo.ch 

ricardo.ch haftet für absichtlichen oder grob fahrlässig verschuldeten Schaden. Für übrigen Schaden haften ricardo.ch, 

ihre Mitarbeiter, ihre Organe und Hilfspersonen, soweit gesetzlich zulässig, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht. 

Dies gilt insbesondere für Schäden und Leistungsstörungen, 

a) die dadurch verursacht oder mitverursacht sind, dass sich der Partner und/oder dessen Beauftragte nicht an 

die Bedingungen dieser Schnittstellen-Nutzungsbedingungen, der AGB und/oder anderer 

Vertragsbestandteile halten oder technisch notwendige Vorkehrungen unterlassen, welche in ihren 

Einflussbereich fallen; 

b) die aufgrund von Nutzungsausfällen, Betriebsunterbrechungen, Stromausfall, Störungen wie Denial-of-

Service-Attacken und sonstigen Hackerattacken, Sabotage, Terrorismus, Vandalismus und 

Leistungsschwankungen etc. im Zusammenhang mit Telekommunikationsnetzen und/oder dem Internet 

und/oder im Zusammenhang mit durch den Partner und/oder dessen Beauftragte zur Nutzung des Internets 

eingesetzten Programmen verursacht werden oder sonstigen Ereignissen höherer Gewalt; 

a) bei denen es sich um indirekte, mittelbare oder Folgeschäden handelt, wie entgangener Gewinn, nicht 

realisierte Einsparungen oder Ansprüchen vom Partner, dessen Beauftragten oder Dritten. 

Eine allfällige Schadenersatzpflicht von ricardo.ch, ihren Mitarbeitern, ihren Organen und ihren Hilfspersonen ist, 

soweit gesetzlich zulässig und unabhängig vom Rechtsgrund, in jedem Fall beschränkt auf einen Höchstbetrag von 

CHF 1‘000.00 pro Schadensereignis und pro Jahr. 
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Allfällige Schäden sind sofort bei ricardo.ch anzumelden. Kommt der Partner der Anzeigepflicht nicht fristgerecht nach, 

verwirkt er seinen Schadenersatzanspruch. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäss Ziff. 11 f. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

9.2. Haftung des Partners bzw. Verkäufers 

Der Partner haftet nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.  

Der Verkäufer ist insbesondere ausschliesslich verantwortlich für den Transfer der Daten und vertraulichen 

Informationen zwischen seiner IT-Infrastruktur und der von ricardo.ch zur Verfügung gestellten Schnittstelle und 

haftet für daraus entstehende Schäden.  

Der Partner haftet für seine von ihm beigezogenen Beauftragten und allfälligen weiteren Hilfspersonen. 

Der Verkäufer steht unabhängig vom Verschulden dafür ein, dass die von ihm erhobenen und an ricardo.ch über die 

Schnittstellen übermittelten Daten in unveränderter Form übermittelt werden, d.h. so wie vom Verkäufer und/oder 

Käufer eingegeben und/oder vom System erfasst sind, und nicht zu einem Schaden an den IT-Systemen von 

ricardo.ch führen. 

Der Partner stellt ricardo.ch von sämtlichen Schäden und Ansprüchen von seinen Beauftragten und/oder Dritten frei, 

die diese im Zusammenhang mit den vom Partner angebotenen Diensten gegen ricardo.ch geltend machen. Dies 

schliesst interne Aufwendungen von ricardo.ch sowie Rechtsverteidigungs- (inkl. Anwalts- und Gerichtskosten) und 

Inkassokosten ein. 

Der Service-Provider haftet im Umfang von Ziff. 9.2 gegenüber ricardo.ch sowie insbesondere dafür, dass er i) 

gegenüber dem Verkäufer gehörig bevollmächtigt ist und den Token in dem vom Verkäufer instruierten Umfang 

verwendet und ii) den Token für die durch ihn angebundenen Verkäufer verwendet. 

10. Vertragslaufzeit und Kündigung 

10.1. Vertragslaufzeit 

Der Vertrag beginnt mit der Bestätigung an den Partner gemäss Ziff. 2.2 zu laufen und endet mit dessen Kündigung.  

10.2. Kündigung 

10.2.1 Ordentliche Kündigung 

Der Vertrag kann von den Parteien (ricardo.ch, Partner) schriftlich unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

jeweils zum Monatsende hin gekündigt werden. 

10.2.2 Ausserordentliche, fristlose Kündigung 

Das fristlose Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund, der zur Kündigung des 

Vertrages berechtigt, liegt für ricardo.ch insbesondere dann vor, wenn 

 der Partner und/oder dessen Beauftragter ihre Verpflichtungen gemäss diesen Nutzungsbedingungen 

verletzen; 

 der Partner kein Mitglied der Plattformen mehr ist; 

 der Partner und/oder ein Beauftragter das anwendbare Recht verletzt; 
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 der Partner im Handelsregister infolge Konkurs oder Liquidation gelöscht worden ist; oder 

 die Schnittstelle durch den Partner nicht mehr verwendet wird. 

10.2.3 Folgen der Beendigung 

Noch nicht abgewickelte, laufende Transaktionen, die über die Beendigung dieses Vertrages hinausgehen, werden zu 

Ende geführt. Der Partner ist verpflichtet, ricardo.ch die Schnittstelle und alle hierfür und für die Erfüllung etwaiger 

offener Verpflichtungen gegenüber Mitgliedern von ricardo.ch erforderlichen Daten und Inhalte verfügbar zu halten.  

Ausser im Fall noch nicht abgewickelter, laufender Transaktionen erlischt mit Beendigung des zugrundeliegenden 

Vertrages automatisch jedes Recht des Partners, die Schnittstelle zu nutzen. Nach Beendigung dieses Vertrages hat 

der Partner die Nutzung der Schnittstelle sofort einzustellen und alle Informationen, die er unter Nutzung der 

Schnittstelle erlangt hat oder sonst im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform stehen und bei sich 

gespeichert hat, zu löschen, sofern diese nicht noch für die Durchführung von noch nicht abgewickelten, laufenden 

Transaktionen erforderlich sind oder mit ricardo.ch ein anderes Vorgehen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Der 

Partner bestätigt gegenüber ricardo.ch diese Löschung schriftlich. 

ricardo.ch ist berechtigt, die Nutzungsmöglichkeit nach Beendigung des Vertrages durch geeignete technische 

Massnahmen einzustellen, ohne dass darauf gesondert hingewiesen werden muss.  

Sollte ricardo.ch die Nutzung auch nach Vertragsbeendigung zulassen, geschieht dies freiwillig und auf Zusehen hin, 

ohne dass daraus ein Rechtsbindungswille von ricardo.ch abgeleitet werden kann. Insbesondere kann der Partner 

daraus keinen Anspruch auf Fortnutzung herleiten. 

11. Datenschutz  

ricardo.ch bearbeitet Informationen und Daten nach ihrer Datenschutzerklärung. 

ricardo.ch ist gesetzlich verpflichtet, bei der Bekanntgabe von Personendaten in ein Empfängerland im Ausland ohne 

angemessene Gesetzgebung zum Schutz der Personendaten entsprechende hinreichende Garantien, insbesondere 

durch Vertrag, einzuholen, welche einen angemessenen Schutz der Personendaten im Ausland gewährleisten. Der 

Partner mit Sitz ausserhalb der Schweiz und der EU, bestätigt durch Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen 

ausdrücklich, von den Standardvertragsklauseln der Europäischen Union für die Übermittlung personenbezogener 

Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern Kenntnis zu haben, diese verstanden zu haben und diese als Bestandteil 

dieser Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.  

Wenn der Partner Dateninhaber wird, so hat er die Datenschutzbestimmungen gemäss Schweizerischem Recht 

einzuhalten.  

Der Partner ist verpflichtet, das Schweizerische Datenschutzrecht einzuhalten und insbesondere mit den über die 

Schnittstelle zugänglich gemachten Informationen sorgfältig umzugehen und diese ausschliesslich in dem vertraglich 

vorgesehenen Zweck zu verwenden. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, darf eine Veröffentlichung von 

Daten und jede anderweitige Weitergabe nur in dem Umfang erfolgen, wie dies auch auf den Plattformen unmittelbar 

erfolgen würde. 

Die Nutzung der Schnittstelle räumt dem Partner keinerlei Eigentumsrechte an den Daten ein. Jede Erhebung und 

Speicherung personenbezogener Daten, die für das Angebot des Partners nicht erforderlich ist, ist insbesondere auch 

nach dem anwendbaren Datenschutzrecht untersagt. Eine Verwendung oder Weitergabe von personenbezogenen 

Daten zu Werbezwecken an Dritte ist in jedem Fall unzulässig, es sei denn, der Partner hat die Zustimmung des 

Mitgliedes erhalten.  

Die Mitglieder von ricardo.ch haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von ricardo.ch über ihre Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft, Empfänger und dem Zweck der Datenbearbeitung auch vom Partner zu 

verlangen sowie die Berichtigung oder die Löschung ihrer Daten zu beantragen. 

http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Docs/downloads_pdf_de/Datenschutzerklaerung_DE.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://www.ricardo.ch/ueber-uns/Portals/ch-ueber-uns/Docs/downloads_pdf_de/AGB_DE.pdf
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12. Geheimhaltung 

Der Partner ist verpflichtet, sämtliche Informationen von ricardo.ch, über die er im Rahmen dieses Vertrages Kenntnis 

erlangt, streng vertraulich zu behandeln und insbesondere nicht weitergehend kommerziell zu verwerten. Davon 

ausgenommen sind die Informationen, die allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich sind oder ohne Zutun des 

Partners in rechtlich zulässiger Weise allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Der Partner hat sicherzustellen, dass der Zugang zu den vertraulichen Informationen auf diejenigen Mitarbeiter 

beschränkt ist, welche die Informationen für den Zweck dieser Vereinbarung benötigen. Der Partner wird 

Mitarbeitern, die aufgrund ihrer Tätigkeit Kenntnis von vertraulichen Informationen aus diesem Vertrag erlangen 

können, eine inhaltlich zu diesen Nutzungsbedingungen äquivalente Geheimhaltungsverpflichtung auferlegen. Der 

Verkäufer darf weder Beauftragten, Hilfspersonen noch Service-Providern vertrauliche Informationen zur Kenntnis 

bringen. Diese Geheimhaltungsverpflichtung ist auch für die Zeit nach Beendigung des jeweiligen 

Beschäftigungsverhältnisses zu statuieren. 

13. Konventionalstrafe 

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Datenschutzbestimmungen (Ziff. 11), die Geheimhaltungsverpflichtung 

(Ziff. 12) und/oder die Immaterialgüterrechte (Ziff. 6) schuldet der Partner eine nicht befreiende Konventionalstrafe in 

Höhe von CHF 10'000.-- (Schweizer Franken zehntausend), welche sofort fällig wird. Die Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen durch ricardo.ch gegenüber dem Partner bleibt ausdrücklich vorbehalten.  

14. Geltung über die Beendigung des Vertrages hinaus 

Die Bestimmungen über Immaterialgüterrechte (Ziff. 6), den Datenschutz (Ziff. 11), die Geheimhaltungsverpflichtung 

(Ziff. 12) und die Konventionalstrafe (Ziff. 13) bestehen über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus fort. 

15. Schlussbestimmungen  

15.1. Sprachen 

Falls diese Nutzungsbedingungen in eine andere Sprache übersetzt werden, so gilt die deutsche Fassung als Original 

und ist ausschliesslich verbindlich. Diese Nutzungsbedingungen sind jederzeit in der jeweils gültigen Fassung auf der 

Webseite von www.ricardo.ch abrufbar und ausdruckbar.  

15.2. Keine einfache Gesellschaft  

Die Zusammenarbeit der Parteien begründet keine einfache Gesellschaft, Joint-Venture oder dergleichen. 
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15.3. Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte 

ricardo.ch ist berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen. Der Partner 

darf die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht ohne Zustimmung von ricardo.ch übertragen, ausser an ein mit 

dem Partner verbundenes Unternehmen. 

15.4. Änderung dieser Nutzungsbedingungen  

ricardo.ch behält sich das Recht vor, an diesen Nutzungsbedingungen jederzeit Änderungen vorzunehmen und die 

jeweils aktuelle Fassung auf www.ricardo.ch zu veröffentlichen. Die erfolgte Publikation auf der Webseite von 

www.ricardo.ch/interface gilt als Kenntnisnahme der Änderungen durch den Partner. Bei der Publikation weist 

ricardo.ch auf die Möglichkeit des Widerspruchs hin. Nutzen der Partner und/oder der Service-Provider daraufhin 

ohne Widerspruch die Schnittstelle, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als angenommen.  

15.5. Vollständiger Vertrag und Schriftlichkeit 

Diese Schnittstellen-Nutzungsbedingungen, die AGB und die in diesem Zusammenhang geltenden weiteren 

Bestimmungen stellen im Zeitpunkt des Inkrafttretens die gesamte und ausschliessliche Vereinbarung zwischen den 

Parteien über den Vertragsgegenstand dar und ersetzen alle im Vorfeld des Abschlusses des Vertrages getroffenen 

Absprachen oder Verträge. Änderungen dieses Vertrages bedürfen mit Ausnahme von Ziff. 15.4 der Schriftlichkeit 

zwischen den Parteien. 

15.6. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Schnittstellen-Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig und/oder 

unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher 

Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem 

Sinn und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am 

nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der Regelung.  

15.7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden Schnittstellen-Nutzungsbedingungen stehenden Streitigkeiten zwischen 

ricardo.ch und dem Partner unterstehen schweizerischem Recht, unter Ausschluss des Schweizer Kollisionsrechts 

(IPRG) und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

Ausschliesslich zuständig für die Beurteilung aller Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gleich 

welcher Rechtsgrundlage sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zug, Schweiz. ricardo.ch kann Klagen gegen den 

Partner auch an anderen vom anwendbaren Recht vorgesehenen Gerichtsständen erheben. Vorbehalten bleiben 

abweichende zwingende Gerichtsstände. 

 


